DMB Mieterverein Aschersleben und Umgebung e.V.

Richtlinie zur Gewährung von Rechtschutz

Der Mieterverein Aschersleben und Umgebung e.V. vertritt die Interessen seiner Mitglieder nach Maßgabe der in den §§ 2,3 und 6 der Vereinssatzung festgelegten Ziele und Methoden in miet- und pachtrechtlichen Angelegenheiten durch Gewährung von:

a) Auskünften/Beratungen;

b) Beistand;

c) Rechtschutz

Im Rahmen der folgenden Bestimmungen:

§ 1  Auskünfte/ Beratungen

Auskünfte werden vom Zeitpunkt des Erwerbs der Mitgliedschaft nur durch die Rechtsberater und evtl. geeignete Vorstandsmitglieder in der Geschäftsstelle vorrangig mündlich, ausnahmsweise auch schriftlich erteilt. Beratungen der Mitglieder erfolgen durch die Rechtsberater oder Vertragsanwälte des Vereins. Dabei ist der Verein an die Bestimmungen der Vereinssatzung und bestehende Gesetze gebunden.

§ 2  Beistand

Bei Streitigkeiten kann der Verein seinen Mitgliedern  Beistand durch die Rechtsberater (und evtl. geeignete Vorstandsmitglieder) oder durch die Vertragsanwälte nach den Beschlüssen des Vorstandes gewähren. Das kann mündlich oder schriftlich erfolgen. Beistand kann erst mit dem Beitritt zum Verein gewährt werden.

§ 3 Rechtsschutz

Der Rechtsschutz kann vor dem zuständigen Amtsgericht, ggf. Gerichten höherer Instanzen oder vor Behörden durch die Rechtsberater des Vereins oder durch Vertragsanwälte gewährt werden, soweit die Voraussetzungen des § 4 sowie die Möglichkeit des § 9 dieser Richtlinie vorliegen.

§ 4  Voraussetzungen

1. Der Rechtsschutz kann nur auf Antrag gewährt werden.

2. Es muss sich um eine Rechtsstreitigkeit handeln, die eine miet- oder pachtrechtliche Angelegenheit betrifft, wie sie in den §§ 2,3 und 6 der gültigen Satzung des Vereins dargelegt ist.

3. Der Rechtsfall muss von Anfang an vom Verein bearbeitet worden sein.

4. Eine Verteidigung gegen die Klage bzw. eine Klageerhebung des Mitglieds darf nicht willkürlich sein. Die Klageerhebung oder Verteidigung gegen eine Klage muss hinreichend Aussicht auf Erfolg haben, oder aber es muss sich um eine grundsätzliche Rechtsfrage handeln, deren Klärung in besonderem Interesse auch der anderen Mitglieder bzw. des Vereins steht.

5. Rechtsschutz kann erst nach einer Mitgliedschaft von 2 Monaten ( Wartefrist ) gewährt werden.

6. Rechtsschutz ist in der Regel zu versagen für Streitfälle, die vor dem Eintritt des Mitgliedes in den Verein oder vor Ablauf der Wartefrist entstanden sind.

7. Das Mitglied muss zur Kostenbeteiligung in Höhe von 52 Euro bereit sein.

§ 5  Form und Inhalt der Rechtsschutzanträge

sämtlicher Die Rechtsschutzanträge sind von den Mitgliedern innerhalb eines Monats nach Einsicht in die Rechtsschutz- Richtlinie an den Vorstand bei der Vereinsgeschäftsstelle einzureichen. Sie dürfen nur befürwortet werden, wenn seitens des Mitgliedes keine Beitragsrückstände bestehen.

Im Antrag auf Rechtsschutz hat das Mitglied für eine eingehende Darstellung des Sach- und Streitgegenstandes unter Beifügung zur Beurteilung notwendiger Unterlagen (z.B. Mietvertrag, Schriftwechsel, Belege über Zahlungen der Miete und Nebenkosten, Schriftwechsel mit der Gegenpartei usw.) zu sorgen.

Für Originalunterlagen kann keine Haftung übernommen werden.

§ 6  Kosten für Auskunft und Beratung sowie Beistand und Rechtsschutz

Auskunft, Beratung und Beistand werden dem Mitglied grundsätzlich kostenlos gewährt.

Bei der Erteilung des Rechtsschutzes übernimmt der Verein etwaige gerichtliche und außergerichtliche Kosten, die dem Mitglied durch gerichtliche Entscheidungen auferlegt werden, je Prozess bis zu einem Betrag von höchstens 12.782,30 Euro und bei einer Selbstkostenbeteiligung des Mitgliedes von 52,- Euro.

Auch in gerichtlichen Verfahren erfolgt die Vertretung des Mitgliedes grundsätzlich durch einen vom Verein gestellten Vertreter oder Vertragsanwalt. Überträgt das Mitglied ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Vereinsvorstandes die Vertretung einem Rechtsanwalt, der nicht zu den Vertragsanwälten des Vereins gehört, so werden dessen Kosten nicht vom Verein übernommen, um sicherzustellen, dass die Vertretung nur durch im Miet- oder Pachtrecht erfahrene Vertreter erfolgt.

Im Rechtsschutzverfahren hat das Mitglied im Falle der Kostenerstattung durch die Gegenpartei die vom Verein vorschussweise zur Verfügung gestellten Beträge zurückzuerstatten.

Im Übrigen besteht für das Mitglied nur dann eine Rückerstattungspflicht, wenn ihm der Rechtsschutz gem. § 11 entzogen wurde.

§ 7  Entscheidungen über die Gewährung von Auskünften und Beratungen sowie Beistand und Rechtsschutz

Über die Gewährung von Auskünften, Beratung und Beistand entscheiden die Rechtsberater (ggf. geeignete Vorstandsmitglieder) selbständig nach Maßgabe dieser Richtlinie.

Über die Gewährung von Rechtsschutz entscheidet der Vorstand durch Beschluss und nach pflichtgemäßem Ermessen, wobei die finanziellen Möglichkeiten des Vereins zu beachten sind.

Der Beschluss über die Gewährung von Rechtsschutz nach § 3 dieser Richtlinie liegt im freien Ermessen des Vereinsvorstandes, soweit es sich um eine Vertretung außerhalb des Vereinsbezirkes 

( Organisationsgebietes ) handelt.

Der Beschluss über die Versagung des Rechtsschutzes ist zu begründen.

Mündliche Zusagen hinsichtlich der Gewährung von Rechtsschutz haben keinerlei Gültigkeit und eine Kostenerstattung kann daher in keinem Fall erfolgen.

§ 8  Teilleistung bei der Gewährung von Rechtsschutz

Vom Umfang der Rechtsschutzzusage kann auch eine Teilleistung gewährt werden, die einer näheren Begründung bedarf.

§ 9  Nichtersatz von Kosten 

Nicht ersetzt werden solche Kosten, die aufgrund einer gütlichen Einigung, insbesondere eines Vergleichs, nicht dem Verhältnis des Obsiegens zum Unterliegen entsprechen  und deren Übernahme durch den Mieterverein nach der Rechtslage nicht erforderlich ist.

Ferner werden Kosten nicht  übernommen, zu deren Übernahme ein Dritter verpflichtet wäre. Außerdem gilt, dass Kosten nur insoweit übernommen werden, wie dies die vorhandenen Geldmittel des Vereins zulassen.

§ 10  Sonderbestimmungen für Rechtsschutz

Rechtsschutzzusagen sind unbeschadet der persönlichen Verantwortung des Mitgliedes für eine sachgemäße Durchführung des Verfahrens nach den Weisungen des Vereins bzw. des von ihm gestellten Vertreters zu führen. Der Abschluss eines Vergleichs, Klagerücknahme, Erledigung der Hauptsache oder die Zustimmung zur Klagerücknahme durch die Gegenpartei bedürfen der schriftlichen Genehmigung durch den Vorstand.

In Ausnahmefällen kann auch Rechtsschutz vor anderen Amtsgerichten gegen Erstattung von Fahrkosten und Personalkosten gewährt werden, di über den in § 3 dieser Richtlinie genannten Rahmen hinausgehen.

Rechtsschutz kann auch in den Fällen gewährt werden, in denen ein Mitglied, Angestellter oder Vorstandsmitglied durch öffentliches Eintreten für Vereinsinteressen in ein gerichtliches Verfahren verwickelt wird. Hier gilt keine Einschränkung für Instanzen.

Voraussetzung ist aber, dass keine Vereinsschädigung vorliegt und nicht gegen übernommene Pflichten verstoßen wurde.

Rechtsschutz kann ferner gewährt werden in Fällen, die nicht miet- oder pachtrechtlicher Art sind, deren Klärung jedoch im allgemeinen Vereinsinteresse liegt und die mindestens in einer mittelbaren Beziehung zum Miet- oder Pachtverhältnis  oder im Verhältnis zur Eigentümergemeinschaft im Wohnungseigentumsgesetz stehen.

Der Rechtsschutz erstreckt sich grundsätzlich nur auf die 1. Instanz. In Ausnahmefällen kann auch Rechtsschutz in anderen Instanzen gewährt werden, wenn dies im Vereinsinteresse ist; hierzu ist ein neues Antragsverfahren notwendig.

§ 11  Nachträgliche Entziehung von Beistand und Rechtsschutz

Beistand und Rechtsschutz können entzogen werden, wenn nachträgliche Umstände bekannt werden, die eine vorherige Versagung gerechtfertigt hätten.

Rechtsschutz kann ferner entzogen werden, wenn das Mitglied das Ansehen des Mietervereins grob geschädigt, Weisungen des Vereins Missachtet, unwahre Angaben macht und insbesondere dann, wenn das Mitglied selbst, ohne Rücksprache mit den Rechtsberatern oder Vertragsanwälten in das Verfahren eingreift.
§ 12  Versagen von Rechtsschutz

Rechtsschutz ist dann zu versagen, wenn dieser dem Mitglied in einem früheren Verfahren entzogen worden ist oder wenn das Mitglied seinen Austritt aus dem Verein erklärt oder Beitragsrückstände hat.

§ 13  Regelung für Hinterbliebene

Auf die Hinterbliebenen verstorbener Mitglieder findet die vorstehende Richtlinie sinngemäß Anwendung, soweit eine beitragspflichtige Mitgliedschaft gegeben ist.

§ 14  Aufbewahrungsfristen von Akten

Die Pflicht zur Aufbewahrung von Akten erlischt mit Ablauf von drei Jahren nach Beendigung der jeweiligen Vertretung.

§ 15  Haftung

Der Anspruch auf Schadenersatz gegen den Verein aus der Gewährung von Beistand und Rechtsschutz verjährt innerhalb drei Jahren nach Beendigung der Rechtsvertretung durch den Verein. Eine Haftung für die Erteilung mündlicher Auskünfte/Beratungen erfolgt grundsätzlich nicht. Aus schuldhaft fehlerhaften schriftlichen Auskünften/Beratungen verjährt der Anspruch zwei Jahre nach Erteilung.

§ 16  Inkraft- und Außerkrafttreten

Diese Richtlinie tritt ab 01. September 1994 in Kraft.

Die Richtlinie kann zum 01.01. eines folgenden Kalenderjahres mit einer Frist von 6 Monaten geändert werden.

Sie verliert ohne diese Frist ihre Wirksamkeit, wenn gegen ein gesetzliches Verbot verstoßen wurde oder ein behördliches Verbot ausgesprochen wird.

